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Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (464 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Sicherung von 
Arbeitnehmeransprüchen im Falle der' In
solvenz des Arbeitgebers (Insolvenz-Entgelt-

sicherungsgesetz - lEG) 

Wenn über das Vermögen ,des Arbeitgebers 
der Konkurs oder das Ausgleichsverfahren er
öffnet wird, die Anordnung der Geschäfts
aufsicht erfolgt oder ein Antrag auf Eröffnung 
Fines Konkurses mangels hinreichenden Ver
mögens albgewiesen "wird, soll durch die gegen
ständliche· Regierungsvorlage dem Arbeitnehmer 
(bzw. seinen Hinterbliebenen) ein sogenanntes 
Insolvenz-Ausfallgeld in der Höhe seiner ihm 
aus ,dem Arbeitsverhältnis zustehenden, jedoch 
noch nicht erfüllten Forderungen gewährt wer
den. über den Anspruch des Arbeitnehmers auf 
Insolvenz-Ausfallgeld 5011 das Arbeitsamt auf 
Grund eines schriftlichen Antrages des Arbeit
nehmers mit Bescheid "erkennen. Dieser Bescheid 
soll dem Rechtsmittel der Ber]JJfung an das Lan
desarbeitsamt unterliegen. Der Masseverwalter 
ist von der. Zuerkennung und Höhe des ge
währten Insolvenz-Ausfallgeldes in Kenntnis zu 
setzen und damit sollen die Ansprüche des 
Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis auf 
den Insolvenz-Ausfallgeldfonds übergehen. Der 

-dem Insolvenz-Ausfallge1dfonds - über
wiesen wenden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat "in 
seiner Sitzung am 19. April 1977 beschlossen, 
einen Unterausschuß zur VOl"beratung einzu
setzen. Diesem Unterausschuß gehörten von der 
Sozialistischen . Partei Österreichs die Aqgeord
neten Egg, Mü"hlbacher,Pichler, 
Pan s i, T r eie h 1, von derösterreichischen 
Volkspartei die" Ahgeordneten Dr. K oh 1-
mai e r, Dr. Mus s i I, S t a ud i n ger, 
W e den i g sowie von der Freiheitlichen Par
tei österreichs .A!bgeordneter M e I t e r an. 
Außer in ,der konstituierenden Sitzung am 
19. April hat der Unterausschliß die Regierungs
vorlage in seinen Sitzungen am 5. Mai und 
10. Mai 1977 in Verhandlung genommen. Dabei 
wurden auch Sachverständige den Beratungen 
beigezogen. 

Nachdem ·der Unterausschuß in diesen .heiden 
oberwähnten Arbeitssitzungen kein Einverneh
men über die Regierungsvorlage erzielte,hat 
dann der Ausschuß für soziale Verwaltung nach 
einem Bericht des Obmanns . des Unteraus
schusses, Abgeordneten Pansi, die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 27. Mai 1977 
neuerlich in Verhandlung genommen. 

Fonds soll bei Verfolgung der übergegangenen Inder Debatte, an der sich die Abgeordneten 
Ansprüche von der Finanzprokuratur vertre- Dr. K 0 hirn a i e r, Dr. B.} e n k, Me 1 t e r, 
ten werden. Die Finanzierung des Insolvenz- E g g, T re ich I, Dr. S c h w i m m e r, K a m
Ausfallgeldes soll lerfolgen aus den Mitteln, die m er hof e r, W e den i g, Pan s i sowie der 
dem Fonds aus der Erfüllung der übergegan- Bundesminister für soziale Verwaltung Dok
genen Ansprüche zufließen, sowie durch einen tor W eiß e n b erg beteiligten, wurden vom 
Zuschlag zum Arbeitgeberbeitrag zur Arbeits- Abgeordneten E g gAbänderungsanträge zu 
losenversicherung, soweit die übergegangenen § 3 Ahs. 1, § 6 Abs. 1, § 11 Abs. 3, § 13 Abs. 6, 
und einbringlich gemachten Ansprüche zur § 17 Abs. 1 und 6 und § 18 gestellt. Weiters 
Deckung ,des Aufwandes nicht ausreichen. Der wU!1de vom Abgeordneten Dr. B I e n kein 
Zuschlag zum Arbeitgeberbeitrag zur Arbeits- Abänderungsantrag zu § 1 Abs. 2" Z. 3, § 1 
losenversicherung soll von den Krankenkassen Abs. 5, § 12, § 17 Abs. 5 und 6 und zu § 18 
eingehoben werden und einem beim BundeS-I eingebracht. Vom" Abgeordneten " Me I t e r 
ministerium für. soz.iale Verwaltung ~in?eri~- wurde ein Abänderungsantrag zu § 1 Abs. 1, 
teten Fonds mlt elgener Rechtspersonhchkelt § 1 Abs. 4, § 3 Abs. 1, § 7 Abs. 5, § 11 Abs. 2, 
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2 554 det Beilagen 

§ 12 Abs. 1 Z. 4, § 13 Abs. 4 und 5 und § 16 
gestellt. Schließlich wurde auch ein gemeinsamer 
Abänderungsantrag betreffend den Kurztitel 
des Gesetzentwurfes von den Abgeordneten 
W ed e n i g, D a I I i n ger und M e I t e r 
gesteHt. 

Außerdem wurden .sowohl vom Abgeordneten 
Dr. BI e n k als auch vom Abgeordneten 
M e It e r je ein SeLbständiger Antrag gemäß 
§ 27 Abs. 1 Geschäftsordnungsgesetz betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Wohnungsbei
hilfengesetz geändert werden soll, gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs
vorlage unter Berücksichtigung des gemeinsamen 
Abänderungsantragesder Abgeordneten We
den i g, D a 11 i n ger und M e I t e r bzw. 
des Antrages des Abgeordneten E g g teils ein
stimmig, teils mehrstimmig angenommen. Die 
Abanderungsantrage der Abgeordneten Dok
tor B I e n kund M el t er fanden nicht die 
Mehrheit des Ausschusses. 

Die oberwäh~ten Anträge gemäß § 27 Abs. 1 
Geschälftsordnungsgesetz wurden ebenfalls ab
gelehnt. 

Zu den Abänderungen gegenüber der Regie-
rungsvorlage wird folgendes bemerkt: 

Zu § 3 Abs. 1 und § 6 Abs. 1: 

Im Hinblick 'darauf, daß die Ansprüche bei 
Auflösung des Dienstverhältnisses in der Regel 
drei Monate umfassen, wurde der Zeitraum 
für alle gesicherten Ansprüche von maximal 
60 Tagen auf maximal drei Monate erweitert. 
Dementsprechend wurde im § 6 Abs. 1 die 
Frist zur Antragsstellung von 90 Tagen auf vier 
Monate verlängert. 

Zu § 11 Abs. 3: 

Um sicherzusteHen, daß allen Arbeitgebern 
für die Erhöhung des Arbeitgeberbeitrages zur 

Stein huber 
Berichterstatter 

Arbeitslosenversicherung ein Äquivalent in allen 
möglichen Anwendungsfällen des Gesetzes ge
geben wird, und ein solches Äquivalent für die 
Kom petenzgrundlage 'CSozialversicherungswesen 
Art. 10 Abs. 1 Z. 11 Bundes-Verfassungsgesetz) 
entscheidend ist, wur,de dem § 11 Abs. 3 der 
Satz angefügt: 
"Das gleiche gilt sinngemäß in den im § 1 Abs. 1 
Z. 1 bis 3 angeführten Fällen." 

'Zu § 13 Abs. 6: 

Durch die vorgenommene Änderung soll zum 
Ausdruck gebracht werden, daß die Mittel d.es 
Fonds an sich hei jedem inländischen Geldinstitut 
angelegt werden können. 

Zu § 17 Abs.1: 

Durch die Änderung des Datums ,,31. De
zember 1976" auf ,,31. Dezember 1975" wird 
ermöglicht, daß die Gew.ährung von Insolvenz
Ausfallgeid auch in jenen Konkursen im Sinne 
des § 17 Abs. 1 möglich ist, die im Jahre 1976 
eröffnet wurden. 

Zu § 17 Abs. 6 und § 18: 

Durch die nunmehrige Regelung im § 17 
Abs. 6 wird festgelegt, daß das Startkapital für 
die Gewährung des Insolvenz-Ausfallgeldes in 
Form eines verzinslichen Darlehens aus Mitteln 
des. R,eservefonds der Arbeitslosenversidlerung 
zur Verfügung gestellt wird. Im § 18 war daher 
eine Mitkompetenz ,des Bundesministers für 
Finanzen hinsichtlich rder. Durdlführung des 
§ 17 Ahs. 6 festzulegen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e
s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1977 05 27 

Pansi 
Obmann 

'j. 
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f . I . 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Sicherung von Arbeitnehmeransprü
chen im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers 
(Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz - lEG) 

Der Nationalrat h.at beschlossen: 

Voraussetzungen des Anspruches 

§ 1. (1) Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld 
haben Arbeitnehmer, ehemalige Arbeitnehmer 
some ihre Hinterbliebenen (Anspl"luchsberech
tigte) für die nach Abs. 2 gesicherten Ansprüche, 
wenn über das Vermögen ihres Arbeit.gebers 
(ehemaligen Arbeitgebers) im Inland der Kon
kurs eröffnet wird. Der Konkurseröffnung ste
hen gleich: 

1. die Eröffnung des Ausgleichsverfahrens, 
2. ,die Anordnung ,der Geschäftsaufsicht, 
3.CLie Ahwei:sungeines Antuges auf Eröffnung 

eines Konkrurses mangels hinreichenden Ver
mögens. 

I 

fahren eröffnet wurde, besteht ,der Anspruch auf 
Insolvenz~AusfalLgeld nm dann, wenn der gesi
cherte Anspruch als FOl"derung in einem solchen 
Insolvenzverfahren ,ang,emeldet wir,d. 

(5) Arbeitnehmer, die lin einem Dienstverhält
nis zum' Bund, zu einem Bundesland, ,zu einer 
Gemeinde oder zu einem Gemeindev.erband 
stehen, haben keinen Anspruch auf, Insolvenz
Ausfal1ge1d. 

§ 2. Die Besuimmungen dieses Bund~gesetzes 
finden auf Ansprüche von 

1. Heimarbeitern, 
2. Personen, die .gemäß § 3 des Heimarbeits

gesetzes 1960, BGBl. Nr. 105/1961, den Ent
geltschutz für Heimarbeit genießen, gegen 
,i.hren Auftraggeber aus dem Beschäftigungs
verhältnis und 

3. arbeitnehmerähnlichen Personen .gemäß § 2 
Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes, BGBl. 
Nr.170/1946, 

sinngemäß Anwendung. 
(2) Gesichert sind aufrechte, nicht verjährte 

und nicht ausgeschlossene Ansprüche (Abs. 3) aus 
dem Arbeitsverhältnis, und zwar: 

1. Entgeltansprüche, insbesonder-e auf laufen
,des Enugelt und ,aus derB,eendigung des 
Arbeitsverhältnisses, 

2. Schadenersatzansprüche, 
3.sonsci.ge Ansprüche gegen den Arbeitgeber 

,und 

4. die notwendigen Kosten, ,die bei ,der Geltend
machung derartiger Ansprüche entstehen. 

(3) Ein Anspruch auf Insolvenz-Ausfal1gdd be
steht nicht (ausgeschlossener Anspruch), 

1. wenn die Ansprüche nach § 1 Abs. 2 durch 
,eine anfechtbare RechtshandLung erworben 
wur-den; , 

2. wenn es sich um einen Awpruch auf Ab
fertigung oder auf Ruhegenuß handelt, so
weit er ,über den durch Gesetz, Kollektiv
vertrag oder Betriebsvereinbarung zustehen
den Anspruch hinauSgeht. 

(4) Sofern der gesicherte Anspruch angemeldet 
werden kann und ein Konkurs(Ausgleichs)ver-

Ausmaß des Insolvenz-Ausfallgeldes 

§ 3. (1) Das Insolvenz-Ausfallgeld gebührt 
dem Anspruchsberechtigten in inländischer Wäh
rung für alle gesicherten Ansprüche (§ 1 Abs. 2), 
die bis zum Ende des dritten Monats entstan
den sind, der auf die Eröffnung des Konkurses 
oder eines anderen Insolvenzverfahrens (§ 1 
Abs. 1 Z. 1 und 2) oder auf die Abweisung 
eines Antrages nach § 1 Abs. 1 Z. 3 folgt. Wird 
der Anschlußkonkurs eröffnet oder das Aus
gleichsverfahren nach § 56 Abs. 6 der Aus
gleichsordnung, RGBl. Nr. 337/1914, eingestellt, 
so ist das Ende ,des hierauf folgenden dr~tten ' 
Monats maßgebend. 

(2) Das Insolvenz..,Ausf~nge1d ,gebührt, vor
behaltlich Ahs. 3, inder Höhe des gesicherten 
Anspruches, vermindert um· die gesetzlichen Ab
züge, die von den öffentLich-rechtlichen Körper
schaften im Insolvenzverfahren geltend zu machen 
sind. Ist dieser Anspr,uch nicht auf eine Geld
leistung gerichtet oder ist sein Geldbetrag unbe
stimmt oder nicht ·in .inländischer Währung f.est-
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gesetzt, so ist der Schätzwert zur Zeit der Er
öffnung des Insolvenzverfahrens bzw. zur Zeit 
der Abweisung eines Antrages nach § 1 Abs. 1 
Z. 3 maßgebend. Betagte FOI1derungen gelten als 
fälLig. Betagte unverzinsliche Forderungen kön
nen nur in dem Betrag geltend gemacht wel"den, 
der mit HinzurechIlJUng der gesetzlichen Zinsen 
von ,dem im zweiten Satz ,dieses Absatzes ge
nannten Zeitpunkt bis zur Fälligkeit dem vollen 
Betrag der Fonderung gleichkommt. 

(3) Besteht bereits Anspruch :Luf Zahlung eines 
Ruhegenusses, 'sogebühI1t abweichend von ,der 
Regelung .im Abs. 1 für Ansprüche ab dem im 
Abs. 2 zweiter Satz genannten Zeitpunkt unbe
schaJdet weiterer Ansprüche als Insolvenz-Ause 
fallgeM eine einmalige Za,hlung in der Höhe von 
zwölf Monatsbeträgen. Ansprüche nach Abs; l' 
bleiben davon ,unberührt. 

Vorschußzahlimg 

§ 4. In berücksichtig.ungswürdigen Fällen hat 
das Arbeitsamt dem Anspruchsberechtigten einen 
Vorschu~ ,auf das Insolvenz-Ausfallgeld zu ge
währen, wenn sich ,die Beschaffung der Beweis" 
mittel verzögert ,und mit der Zuerkennung eines 
Insolvenz-Ausfallgeldes. gerechnet we1"den kann. 
Bei ,der Festsetzung der Höhe des Vorschusses 
ist 31uf die Höhe des zu erwartenden Insolvenz
Aiusfallge1des entsprechend Bedacht zu nehmen. 
Der Vorschuß ist auf d31S Insolvenz-Ausfallgeld 
anzurechnen. 

Zuständigkeit 

§ 5. (1) Für das Verfahr,en nach diesem Bundes
gesetz ist .das Arbeinsa.mt z~ständig, in dessen 
Sprengel sich der Sitz des Gerichtes befindet, das 
einen Beschluß nach § 1 Abs. 1 gefaßt hat. Be
stehen am· Sitze des Gerichtes mehrere Arbeits
ämter,. so ,ist ,das' nach der beruflichen Tätigkeit 
oder nach bestimmten personenbezogenen Merk
malen ,des Arbeitnehmers (ehemaligen Arbeit" 
nehmers) f,amlich Un Betracht kommende Ar
beitsamt zuständig. Für Hinterbliehene richtet 
sich die Zuständigkeit nach der ,des ehemaligen 
Al1beitnehmers. 

(2) Hat ein ausländisches Gericht eine Ent
scheidung im Sinne des § 1 Abs. 1 getroffen, die 
im InLand anerkannt wil1d, so ,ist das Arbeitsamt 
am Sitze des Handelsgerichtes Wien zuständig. 
Abs. 1 zweiter und dritter Satz ,gelten analog. 

(3) Der Antrag auf Insolvenz-Ausfallgeld kann 
bei dem nach Abs. 1 oder 2 zuständi,gen Arbeits
amt oder bei .dem nach dem Aufenthaltsort des 
Anspruchsberechtigten zmständigen Arbeitsamt 
oder bei dem Arbeitsamt, in dessen Sprengel sich 
der. Sitz des Betriebes befindet, bei dem der Ar
beitnehmer beschäftigt ,ist oder war, eingebracht 
werden. Sofern es sich nicht um ein Arbeitsamt 

nach Abs. 1 oder 2 handelt, hat das Arbeitsamt 
den Antrag dem ZlUr Entscheidung zuständigen 
AI1beitsamt unverzüglich,zu überoenden. 

Antrag 

§ 6. (1) Der Antrag auf Insolvenz-Ausfall
geld ist bei sonstigem Ausschluß binnen vier 
Monaten ab Eröffnung eines Verfahrens nach 
§ 1 Abs. 1 bzw. binnen vier Monaten ab 
Kenntnis yon der Abweisung eines _ Antrages 
nach § 1 Abs. 1 Z. 3 zu stellen. Wird der An
schlußkonklirs eröffnet oder das Ausgleichs
verfahren nach § 56 Abs. 6 der Aus,gleichs
ordnung eingestellt, beriinnt dies~ Frist .neuerlim 
zu laufen. § 71 A VG 1950, BGBl. Nr. 172, ist an
z.uwenden. 

(2) Der Antrag ist schri.ftlich zu stellen. In ihm 
sind ,der Betra.g der Fonderung flmd die Tatsachen, 
auf ,di.e sie sich ,gründet, anzugeben, die Beweis
mittel, die zum Nachweis der behaupteten For
deI1ung heigebracht werden, zu bezeichnen und 
bei Fonderungen, über die ein Rechtsstreit an
hä'llg,ig wa.r oder ist, 31uch das Prozeßgericht und 
da,s Aktenzeichen anzugeben und ein allenfalls 
vorhandener Exekutionstitel anzuschließen. Wenn 
der Konkurs eröffnet wur.de und der gesicherte 
Anspruch Geg.enstand der Anmeldung ist,' sind 
ein Stück ,der mit dem gerichtLichen Eingangs- . 
vermerk versehenen Forderungsanmeldung (§ 103 
KO) und AbsChriften der ihr angeschlossenen .Ur
kunden beizufügen. 

(3) Das Arbeitsamt hat ,die For,derungen in ern 
Verzeichnis einzutragen (Fo~deI1ungsverzeichnis). 
Die Fordel1ungen s:ind nur ,dann gruppenweise 
entsprechend den VorschrHten der Konkursord
nung z,u verzeichnen, wenn ein Konkursverfahren 
anhängig ist. Das Forderungsverzeichnis ist dem 
Arbeitgeber, bei Anhängigkeit eines Konkurs
ve.rfahrens ,dem Masseverwalter, in zweifacher 
Ausfertigung zuz,ustellen. Dem Masseverwalter 
sind Üiberdies die Anträge und ihre Beilagen zu 
übersenden, soweit sie sich auf For,derungen be
ziehen, die nicht Gegenstand der Anmeldung 
(§ 103 KO) sind. 

(4) Ist ein Konkursverfahren nicht anhängig, 
so hat der A1'1beitgeber. binnen 14 Tag,en ab eigen
händiger ZustelLung einer Aiuffollderung des Ar
beitsa,mtes z,u: jeder FOI1derung eine bestimmte 
Erklärung über ihre Richtigkeit abzug,eben; Vor
behalte sind unzulässig. Dem Arbeitgeber ist 
hiezu Einsicht in ,die Anträge ~1l!d in ihre Beilagen 
zu gewähren. 

(5) Ist ein Konkursverfahren anhängig, SQ hat 
der Masseverwalter die Erklärung nach Abs. 4 
a.bz,ugeben. Die' Erklärungsfrist kann auf Antrag 
des Masseverwalters verlängert wer,den, wenn die 
zur überprüfung notwendigen Aiufz,eichnungen 
des Gemeinschuldners nicht vQrhanden oder man
gelhaft sind oder sonst die: Abgabe der Erklä
I1ung binnen 14 Tagen unz.umutbarist. Soweit 
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die FO!1derung Gegenstand ,der Anmeldung ist, 
t!1itt an ,die Stelle der befristeten Erklär,ung nach 
Abs. 4,die unverzügliche ühersendungeines Aus
zugs {einer Abschrift) 3iUS dem Anmeldeverzeichnis 
(§ 1.08 KO) durch den Masseverwalter, 

(6) Die Abs. 2 bis 5 sind bei Anhängigkeiteines 
Ausgleichsverfahrens sinngemäß anzuwenden; an 
die Stelle ,des Masseverwalte!1s tritt der Ausgleichs
verwaltel'. 

Entscheidung und Auszahlung 

§7. (1) Das Arbeitsamtist bei der Beurteilung 
des Vorliegens eines gesicherten Anspruches an 
die hierüber ergangenen gerichtlichen Entschei
dungen gebunden, Idiegegenüber dem Antrag
steller rechtskräftig gewor,den sind. Soweit der 
dritte Satz des § 6 Abs. 5 anzuwenden ist, hat 
das Al1beitsamt dem Antrag ohne weitere Prü
fung insoweit stattzugeben, als nach dem über
sendeten Auszug (Abschrift) des Anmeldungsver
zeichnisses der gesicherte Anspruch im Konkurs 
oder im Ausgleichsverfahren festgestellt ist. Im 
übrigen. sind die §§ 45 bis 55 AVG 195.0 anzu
wenden. 

(2) Das Arbeitsamt hat über Anträge auf 
Insolvenz~Ausfal1geLd mit schriftli·chem Bescheid 
abzusprechen. 

(3) Ausfertigungen, die ·im Wege elektronischer 
Datenverarbeitungsanlagen oder in einem ähn
lichen Verfahren hergestellt werden, bedürfen 
weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung. 

(4) Das Arbeitsamt hat Ausfertigungen der 
rechtskräftigen Bescheide, tunlichst gesammelt, 
dem Arbeitgeber (ehemaligen Arbeitgeber), im 
Falle Ider Anhängigkeit e1nes Konkursv·erfahrens 
jedoch dem MasseverwalterzUZlUrstellen. 

(5) Zahlungen sind ,dem Antragsteller, sofern 
er handlungsunfähig ist, seinem gesetzlichen Ver
treter, auf postalischem Weg zu leisten. Auf An
trag können die Zahlungen auf ein Scheck
konto ,des Empfangsberechtigten bei der Oster
r,eichischen Postsparkasse oder auf ein Giro
konto des Empfangsberechtigten bei einer ande
ren inländischen Kredituntet:nehmung überw,iesen 
werden. 

(6) Im Falle der Pfändung, Verpfändung oder 
übertragung des Anspruches auf Insolvenz-Aus
fallgeld (§ 8) sind die entsprechenden Teilbeträge 
des Insolvenz-Ausfallgeldes bzw. des Vorschusses 
hieraufd:emBerechtigten zu ,zahlen. 

Pfändung,' Verpfändung und Übertragung 

§ 8. Der Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld ist 
in gleicher Weise wie ,der gesich,erte Anspruch 
(§ 1 Abs. 2) pfändbar. Die §§ 29.0 und 293 der 
Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, sind 
sinngemäß anzuwenden. 

Widerruf und Rückforderung 

§ 9.' (1) Die Zuerkennung ilSt zu widerrufen 
oder die Bemessung rückwirkend zu berichtigen, 
wenn sich die Zuerkennung ad,er Bemessung des 
Insolvenz-Ausf.allgel.des oder ,der Vorschußzah
lung darauf nachträglich als ges'etzlich. nicht be
gründet herausstellt, besondeliS wenn der Ausfall 
ganz oder zum Teil nicht bestanden hat. 

(2) Bei Widerruf oder Berichtigung des Insol
venz-Ausfallgeldes oder ,der Vorschußzahlung 
darauf ist der Empfänger vom Arbeitsamt zum 
Ersatz des unberechtigt Empfangenen ~u ver
pflichten, wenn erden Bezug durch unwahre An
gaben oder durch Verschweigung maßgebender 
Tatsachen herbeigeführt hat oder wenn er er
kennen mußte, daß die Zahlung nicht oder nicht 
in dieser Höhe gebührte. 

(3) Das Arbeitsamt hat Ausfertigungen ,der 
rechtskräftigen Bescheide nach Abs. 1 und 2 dem 
Arbeitgeber (ehemaligen Arbeitgeber), im Falle 
der Anhängigkeiteines Konkursverfahrens dem 
Masseverwalter, zuzustellen. 

§ 1.0. (1) Gegen Bescheide des Arbeitsamtes in 
Angelegenheiten des Insolvenz-AusfaI1geldes ist 
die Berufung an ,das Landesarbeitsamt zulässig. 
Gegen die Entsche~dung. des Landesarbeitsamtes 
ist eine weitere Berufung unzulässj,g. 

(2) Die Berufung gemäß Abs. 1 hat keine auf
schiebende Wirkung. 

(3) Das Landesarbeitsamt entscheidet nach An
hörung ,des Verwaltungsausschusses (§ 76 des Ar
beitslosenversicherungsgesetzes 1958, BGBl. 
Nr.199). 

Übergang der Ansprüche 

§ 11. (1) Die ·diesem Bundesgesetz unterliegen
den gesicherten Ansprüche gegen den Arbeitgeber 
(gegen die Konkursmasse) gehen auf den Insol
venz-Ausfallge1d-Fonds mit der Zustellung des Be
schei.des (§ 7 Abs. 4) in der Höhe über, in welcher 
dem Antragsteller Insolvenz-Ausfallgeld oder ein 
Vorschuß ·darauf zuerkannt wurde. Mit dem 
übergang ist keine Änderung ,des Rechtsgrundes, 
des Ranges oder der Bevorrech,tung der Forde
rung v,erbunden. 

(2) Wird die Zuerkennung widerrufen oder die 
Bemessung rückwirkend berichuigt (§ 9 Abs. ,I), 
so tritt ·der Forderungsüber,gang rückwirkend so 
weit außer Kraft, als nicht von der Verpflichtung 
des Empfängers zum Ersatz ,des unberechtigt 
Empfangenen abgesehen wird (§ 9 Abs. 2). Zah
lungen, ,die der Arbeitgeber (der Masseverwalter) 
bis zur Zustellung ,dieses Bescheides (§ 9 Abs. 3) 
an den Fonds gd eistet hat, wirken schuldbefrei~ 
end; diese Zahlungen sind einem Rückzahlungs
pflichtigen anzurechnen. 

(3) Ist jedoch ,der Anspruch nach Abs. 1 auf 
den Insolvenz-AusfaUgeld-Fonds übergegangen, so 
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ist ein Zugriff auf künftiges Vermögen, das der 
Arbeitgeber nachdem Ende des Konkurses er
worben hat, insoweit ausgeschlossen. Das gleiche 
gilt sinngemäß in den im § 1 Abs. 1 Z. 1 bis 3 
angeführten Fällen. 

Aufbringung der Mittel und Deckung des Auf
wandes 

§ 12. (1) Der Leistungsaufwand nach diesem 
Bundesgesetz und ,der Verwal~ungsaufwand des 
Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds (§ 13) werden bestrit
ten aus: 

1. Mitteln, [die ,dem Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds 
,auf Grund übergegangener Ansprüche 
{§ 11) zufließen, 

2. Eingängen der gemäß § 16 ~bs. 1 verhäng
ten GeLdstrafen, 

3. Zinsen aus ,dem Geldverkehr und 
4. einem nach Maßgabe der gemäß Z. 1 bis 3 

zufließenden Mittel für die ausgeglichene Ge
barung des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds auf 
Grund des letzten Rechnungsahschlusses er
forderlichen, mit Verordnung ,des Bundes
minister:s für soziale Verwaltung jährlich 
festzusetzenden Zuschlag zu dem vom Ar
beitgeber zu leistenden Anteil ,des Arbeits
looenversicherungsbeitrages im Sinne des § 61 
AIVG 1958. Dieser Zuschlag ist vom Arbeit
Ig,eber ZiU tragen. Der Bund, die Bundes
länder, die Gemeinden und ,die Gemeinde
verbände haben jedoch für ,die ,im § 1 Ahs. 5 
angeführten Arbeitnehmer keinen Zuschlag 
Zium Arbeitgeberanteil Ziur Al1beitslosenver
sicherung zu entrichten. 

(2) Für ,die Einhebung und Abfuhr des Zu
schlages gemäß Abs. 1 Z. 4 ,gelten die §§ 62 
und 63 AIVG 1958 sinngemäß. Der Zuschla:gtst 
auf ein Konto des Insolvemz-Ausfallgeld-Fonds 
(§ 13 Ahs. 6) abzuführen. 

(3) Die Mittel des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds 
gemäß Abs. 1 Z. 1 bis 4 sind für den Leistungs
und VerwaltuIligsaufwand zweckgebunden. 

Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds 

§ 13. (1) Die Mittel gemäß § 12 Abs. 1 sind 
einem Insolvenz-Ausf.allgeld-Fonds (im folgenden 
"Fonds" bezeichnet) zuzuführen. Dieser FOl1lds 
wird beim Bundesmin'Lstel1ium für so:male Ver
waltung eingerichtet und besitzt Rechtspersön
lichkeit. Der Fonds wird vom BUl1Idesminister 
für soz,~ale Verwaltung vertreten. 

(2) Der Fon,ds hat für jedes Geschäftsjahr 
(Kalenderjahr) einen Voranschlag und einen 
Rechnungsabsehluß zu erstellen sowie einen Ge
schäftsbericht ZlU verfassen. Der Voranschlag muß 
jeweils bis 30, Juni des dem Geschäftsja,hr voran
gehenden Kalende,rj,ahres, ,der Rechnungsabschluß 
und ,der Geschäftsbericht jeweils bis 30. Juni ,des 

dem Geschäfnsjahr folgenden Kalenderjahres vor
liegen. Der Rechnungsabschluß ist in den Amt
lichen Nachrichten ,des Bundesministeriums für 
sozIlaie V,erwaltJung ZiU veröffentlichen. 

(3) Der Fonds ist ermächtigt, ,zur überbrük
kung finanzieller Bedeckungsschwierigkeiten Kre
dite aufzunehmen. 

(4) Unbeschadet ,der Vertretung durch die Fi
nanzprokuratur ist der Insolvenz-A,usfallgeld
Fonds ermächtigt, insbesondere für die Geltend
machung und weitere VerfoLgung seiner Ansprü
che im Sinne des § 11 Abs. 1 hiefür geeignete 
physische 'und juri\StLsche Personen heranzuziehen 
bzw. iJu beauftragen. Die diesbezügliclJ.en Kosten 
trägt der Insolvenz-Ausfallgeld-Fol1lds. 

(5) Der Fonds kann hinsichtlich seiner rechts
gültigen FOl1derungen Stundung,en und Raten
zahlungen bewilligen \Sowie For,derungen ganz 
oder 'teilweise abschreiben. 

(6) Die Mittel des Fonds sind derart anzu
legen, daß sie zur Deckung des Aufwandes 
jederzeit herangezogen werden können. 

(7) Der Fonds ist von den Stempel- und Rechts
gebühren ,befreit. 

(8) Hinsichtlich der nachstehenden Angelegen
heiten von grundsätzlicher Bedeutu~g sind die 
gesetzlichen InteressenvertretuI).g,en der Arbeit
geber und der Arbeitnehmer :z.u hören: 

1. vor Erlassung einer Verol.'1dnun,g über Höhe 
und Knderungdes Zuschlages gemäß § 12 
Abs. 1 Z. 4; 

2. vor Erstellung des Vöranschlag,es, des Rech
nungsabschlusses und des Geschäftsberichres 
.gemäß § 13 Abs. 2; 

3. vor Erlassung von Durchführungsrichtlinien 
,grundsätzlicher Art. 

Rechtshilfe und Auskunftspflicht 

§ 14. (1) Alle Behörden und Kmter, die Träger 
der Sozialvers,icherung, die Bauarbeiter-Urlaubs
kasse sowie die gesetzlichen Interessenvertretun~ 
gen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind ver
pflichtet, die Landesarbeitsämter ,und Arbeits
ämter in ,der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß 
dies~m:&md~&gesetz zu unterstütz,en. 

(2) Der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und die 
Personen, di,e Einblick in die Arbeits'entgeltunter
lagen haben oder hatren, sowie alle Behörden, 
Ämter, Träger der SoZlialversicherung und die 
B auarb eiter-Urlaubskasse sind verpflichtet, dem 
Masseverwalter (Ausgleichsverwalter) unverzüg
lich alle Auskünfte zu erteiLen, die er für Erklä
rungen nach § 6 Abs. 5 benötigt, 

(3) Der Arbeitgeber, 4erMasseverwaiter (Aus
gleichsverwalter), die Arbeitnehmer sowie .die Per
sonen, die EinbLick in die Arbeitsentgeltunter-
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lagen haben oder hatten, sind verpflichtet, dem 
Arbeitsamt bzw. ,dessen Beauftragten (§ 13 
Abs. 4) alle Auskünfte zu erteilen, die zur Durch
führung dieses Bundesgesetzes erforderlich sind. 

Stempel- und Gebührenfreiheit 

§ 15. (1) Die im Verfahren nach diesem Bune 
des gesetz erfor.derlichen Eingaben und deren Bei
lagen, Ausfert1gungen, Niederschrift·en, Entschei
dungen, Vollmachten und Zeugnisse sind von den 
Stempel- und Rechtsg·ebühren befr,eit. 

(2) Die §§ 76 bis 78 A VG 1950 und die auf 
Grund .dieser Bestimmungen erlassenen Verord
nung.en sind im Verfahren nach diesem Bundes-. 
gesetz nicht anzuwenden. 

Strafbestimmungen . 

§ 16. Cl) Arbeitgeber, die wissentlich unwahre 
Angaben machen oder vorsätzlich die Erklärung 
nach § 6 Abs. 4 grundlos verweigern oder ihrer 
Aiuskunftspflicht nach § 14 Abs. 3 vorsätzlich 
nicht nachkommen, begehen, sofern ,die Tat nicht 
mit ·strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwal
tungsübertretung und sind von der Bezirksver
wal tungsb ehör,de mit einer Gddstr,afe von 
S 5 000,- bis S 20 000,- zu bestrafen. 

(4) Ist ein Insolvenzverfahren vor dem In
krafttreten dieses Bundesgesetzes eröffnet wor
den, so hat ·das Arbeitsamt die zur Beurte,ilung 
des Anspruches notwendigen Unterlagen von 
Amts wegen zu beschaffen, sofern deren Bei
brin,gungdem Antragsteller unzumutbarist. 

(5) Der vom Arbeitg,eber zu tragende Zuschlag 
gemäß § 12 Abs. 1 Z.4 wird bis zum Inkraft
tr,eten der gemäß § 12 Abs. 1 Z. 4 erstmals zu 
erlassenden Verordnung mit 0,1 v. H. festge
setzt. 

(6) Der Reservefonds der Arbeitslosenver
sicherung (§ 64 AIVG 1958) hat bis zu 200 Mil
lionen Schilling je nach Bedarf auf das Konto 
des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds im Jahre 1978 
zu überwe,isen. Bei ·dieser überweisung handelt 
es sidl um ein verzinslid1es Darlehen, das bis 
spätestens 31. Dezember 1981 zurückzuzahlen 
ist. Die Zinsen siI~d in der Höhe des jeweiligen 
Eckzinssatzes bei zweijähriger Bindung zu lei
sten. Bei der Festsetzung des Beitragszuschlages 
ist auf die Rückzahlung des Darlehens entspre
chend Bedacht zu nehmen. 

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung 

§ 18. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jän
ner 1978 in Kraft, 

(2) Für mehrer·e danach strafbare Handlungen (2) Die Verordnungen auf Grund dieses Bun-
ist nur auf eine einzige Strafe zu ,erkennen. desgesetzes können vor .dem Inkrafttreten der 

(3) Die Eingänge aus den gemäß Abs. 1 ver- ~ntspre~~nden Bes:im~ung.en erlassen werden, 
hängten Geldstrafen fließen ,dem Insolvenz-Aus- I Jedoch fruhestens mlt dIesen m Kraft treten. 
faligeld-Fonds zu. (3) Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes 

Übergangsbestimmungen 

§ 17. (1) Dieses Bundesgesetz ist erstmals ~n
zuwenden, wenn der Konkurs über .das Ver
mögen des Arbeitgeb'ers (ehemaligen Arbeit
gebers) nach dem 31. Dezember 1975 eröffnet 
und am 31. Dezember 1977 noch nicht abge
schlossen wOl'den ist. § 1 Abs. 1 Z. 1 bis 3 gelten 
entsprechend. 

(2) Ansprüche im Sinne des § 1 Abs. 2 aus 
der Zeit vordem Inkraf.ttreten dieses Bun.des
gesetzes sind so weit gesichert, als ,die Fällig
keit nac~dem 31. Dezember 1974 eingetreten 
ist. 

(3) Die Frtstnach § 6 Abs. 1 endet frühestens 
90 Tage nach dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes. Anträge nach diesem Bundesigesetz kön
nen jedoch bere~tsab idem 1. Oktober 1977 ge
stellt we1'1den. 

sind betraut: 
1. Hinsichtlich der Bestimmungen des § 6 

Abs. 5 und 6,des§ 11 Abs. 1 bis 3 und des 
§ 14 Abs. 3 der Bundesminister für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Justiz; 

2. hinsichtlich der Bestimmungen des § 17 
Abs. 6 der Bundesminister für soziale Verwal
tung im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen; 

3. hinsichtlich ,der Bestimmungen des § 8 
der Bundesminister für Justiz; 

4. hinsichtlich der Bestimmungen des §. 13 
Abs. 7 und des § 15 Abs. 1 der Bundesmini~ter 
für Finanzen; 

5. hinsichtlich. ,der Bestimmungen ,des § 15 
Abs. 2 der Bundeskanzler; 

6. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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